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Vom Meilenstein demokratischer 
Neuordnung zum Auslaufmodell: 
Erinnerungsgeschichte der 
Montanmitbestimmung 
 
Karl Lauschke 
 
 
Ein blinder Fleck in der gegenwärtigen 
Geschichtsschreibung 
 
Wer sich heute über die Montanmitbestimmung informieren will, sucht in den 
Überblicksdarstellungen zur Geschichte Deutschlands nach 1945 vergeblich 
danach (Winkler 2002; Wehler 2008) oder findet sie nur kurz erwähnt im Zu-
sammenhang mit den außenpolitischen Weichenstellungen der jungen Bun-
desrepublik. Die Montanmitbestimmung sei Ergebnis eines „Deals“ zwischen 
Konrad Adenauer und Hans Böckler, durch den im Gegenzug „der gewerk-
schaftliche Neutralitätskurs in der Frage der Montanunion und der westdeut-
schen Wiederbewaffnung“ (Conze 2009, S. 166; ähnlich auch Wolfrum 2006, 
S. 84 und Herbert 2014, S. 654) vereinbart worden sei.  

Darüber, welche Erwartungen die Gewerkschaften mit der paritätischen 
Mitbestimmung verbanden, wie sich die Arbeitgeber zu der gewerkschaftli-
chen Forderung verhielten und mit welchen Mitteln die Auseinandersetzung 
geführt wurde, erfährt man nichts. Selbst in Darstellungen der Branchenge-
schichte wird die Bedeutung des Montanmitbestimmungsgesetzes nicht nä-
her beleuchtet (Raphael 2019). Auch Internet-Recherchen helfen nicht wei-
ter; sie beschränken sich darauf, den Inhalt des Gesetzes wiederzugeben, 
mit Ausnahme des Portals „100(0) Schlüsseldokumente zur deutschen Ge-
schichte im 20. Jahrhundert“, in dem ausführlich auf die Entstehungsge-
schichte eingegangen wird (Montanmitbestimmungsgesetz 1951). 

Dieser blinde Fleck steht in einem auffälligen Kontrast zu der gesellschaft-
lichen Bedeutung und der politischen Dramatik, die die Auseinandersetzung 
um die Mitbestimmung 1950/51 hatte. Seit Kriegsende hatten Betriebsrät*in-
nen und Gewerkschaften vor allem im Ruhrgebiet nachdrücklich und unab-
lässig die Gleichberechtigung in den Entscheidungsorganen der großen Un-
ternehmen gefordert (Lauschke 2005, S. 357-385.)  

Mit dem Neubeginn sollte die politische Demokratie durch die Wirtschafts-
demokratie ergänzt und gesichert werden. Nach den Erfahrungen der natio-
nalsozialistischen Herrschaft, die Terror, Vernichtung und Krieg verursacht 
hatte, sollte verhindert werden, dass wieder wirtschaftliche Macht zur Durch-
setzung politischer Ziele eingesetzt werden kann. Durch die paritätische 
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Mitbestimmung sollte sichergestellt werden, dass die Wirtschaft nicht länger 
den Interessen der wirtschaftlich Mächtigen unterworfen ist, sondern dem 
Wohl der Allgemeinheit dient. Durch ihre gleichberechtigte Stellung in den 
Entscheidungsorganen der Unternehmen sollten die Arbeitnehmer*innen 
„Vom Wirtschaftsuntertan zum Wirtschaftsbürger“ werden, wie es 1948 pro-
grammatisch in einer weit verbreiteten Broschüre des DGB hieß (Rosenberg 
1948). 

Die Forderung der Gewerkschaften konnte schließlich nur für den Bereich 
der Montanindustrie durchgesetzt werden. Die Arbeitgeber hatten in den Ver-
handlungen jedes Mitbestimmungsrecht in wirtschaftlichen Fragen katego-
risch abgelehnt, weil es einem Vetorecht gleichkomme und zudem Kräften 
Einfluss auf Unternehmensentscheidungen eingeräumt würde, die außer-
halb des Unternehmens stehen und sich daher von unternehmensfremden 
Richtlinien leiten ließen. Dem Druck der Belegschaften auf den Zechen und 
Hüttenwerken mussten sie sich jedoch beugen; dem Aufruf der IG Metall und 
der IG Bergbau, die Arbeit niederzulegen, waren die Arbeiter*innen in Urab-
stimmungen geschlossen gefolgt. Die Arbeitgeber sahen in der Androhung 
eines Arbeitskampfes zwar „eine verhängnisvolle Erschütterung der Staats-
autorität und der Grundlagen unserer jungen Demokratie“ (Müller-List 1984, 
S. 236.), blieben in diesen entscheidenden Wirtschaftszweigen aber macht-
los. Für die Gewerkschaften war ein erster Schritt getan, dem weitere folgen 
sollten, um die paritätische Mitbestimmung auf andere Industriezweige aus-
zudehnen. Am 10. April 1951 wurde das Gesetz verabschiedet und am 7. 
Juni trat es in Kraft. 

 
 

Durch Kampf zur Mitbestimmung 
 
Der Verlauf des Konflikts um die Mitbestimmung in der Montanindustrie 
prägte sich den Zeitgenoss*innen tief ins Gedächtnis ein. Auf gewerkschaft-
licher Seite erinnerte man sich mit Stolz daran, zumal die Auseinanderset-
zung um das Betriebsverfassungsgesetz im Jahr darauf mit einer Niederlage 
endete und in der Öffentlichkeit den Eindruck schwindender gewerkschaftli-
cher Macht hinterließ. Der Kampf um die Mitbestimmung wurde zugleich als 
Verpflichtung angesehen, das mühsam Errungene mit aller Kraft zu verteidi-
gen, denn die Arbeitgeber ließen nicht nach, den Einfluss der organisierten 
Arbeitnehmerschaft in den Entscheidungsorganen der Unternehmen zurück-
zudrängen. Auf Seiten der Arbeitgeber mahnte die Montanmitbestimmung, 
politisch nicht stark genug gewesen zu sein, diesen störenden Fremdkörper 
innerhalb der marktwirtschaftlichen Ordnung zu verhindern. Sie setzten alles 
daran, diesen Geburtsfehler der neuen Bonner Republik nachträglich zu 
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korrigieren und den Gewerkschaften die Rechte, die sie 1951 durchgesetzt 
hatten, wieder streitig zu machen. 

Im Rückblick bestimmte vor allem die besondere Art, wie das Gesetz zu-
stande gekommen war, das Bild, das von ihm gezeichnet wurde. Mit Hinweis 
auf die Androhung eines Arbeitskampfes durch die Gewerkschaften stellten 
Montanindustrielle die Legitimität dieses „Sondergesetzes“ grundsätzlich in 
Frage. Aktionärsvertreter*innen bezeichneten im April 1954 das wenige 
Jahre alte Gesetz als „ein von den Alliierten in die deutsche Montanindustrie 
lanciertes Kuckucksei, […] das dazu beitragen sollte, unsere sozialen 
Schwierigkeiten zu vermehren“ (zit. nach Borsdorf 1987, S. 53). Sie unter-
stellten damit, dass insbesondere die Brit*innen, die ab Februar 1947 die 
Einführung der paritätischen Mitbestimmung in den entflochtenen Werken 
der Eisen- und Stahlindustrie gestattet hatten, ihre Macht ausgenutzt hätten, 
um über die Demontage industrieller Anlagen hinaus die deutsche Wirtschaft 
im eigenen Interesse zu schwächen.  

Für Hermann Reusch, dem Generaldirektor der Gutehoffnungshütte AG, 
war das Montanmitbestimmungsgesetz, wie er im Januar 1955 auf der 
Hauptversammlung des Unternehmens erklärte, „das Ergebnis einer bruta-
len Erpressung durch die Gewerkschaften“ zu einer Zeit, „in der die Staatge-
walt noch nicht gefestigt war“ (zit. nach Lauschke 2007, S. 194). Die Gewerk-
schaften hätten die noch labilen politischen Verhältnisse unmittelbar nach 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland ausgenutzt, um das demokra-
tisch gewählte Parlament unter Druck zu setzen und durch offene Kampfan-
drohung ihre Interessen durchzusetzen. 

Ähnlich wie vier Jahre zuvor beantworteten die Belegschaften auf den Ze-
chen und Hüttenwerken auch diesen offenen Angriff auf die Montanmitbe-
stimmung mit einer Kampfmaßnahme. Mit ihrer 24-stündigen Arbeitsnieder-
legung am 22. Januar 1955, an der bundesweit etwa 820.000 Berg- und 
Stahlarbeiter teilnahmen, demonstrierten sie, dass sie fest entschlossen wa-
ren, den gesellschaftspolitischen Meilenstein, den sie in den Anfangsjahren 
der Bundesrepublik errungen hatten, zu verteidigen. Hoch erfreut, dass die 
Belegschaften sich auch diesmal kampfbewusst gezeigt hatten, titelte die die 
Mitgliederzeitung „Metall“: „Alle Räder standen still. Der gewaltigste Protest-
streik der Nachkriegszeit“ (Metall, Nr. 8/1955, zit. nach: IG Metall 1980, S. 35 
f.). 

In einer Artikelserie in den „Gewerkschaftlichen Monatsheften“, die an-
schließend auch als Broschüre veröffentlicht wurde, erinnerte Erich Potthoff 
in den folgenden Monaten an die Entstehungsgeschichte der Montanmitbe-
stimmung (Potthoff 1955a, S. 129-137; Potthoff 1955b, S. 209-217; Potthoff 
1955c, S. 287-294; Potthoff 1955d). und flankierte auf diese Weise publizis-
tisch das Bemühen der Gewerkschaften, die erreichte gesetzliche Regelung 
in vollem Umfang zu erhalten In einer Zeit, in der sie in die Defensive 
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gedrängt wurden und die Macht der Unternehmer*innen wieder ungeahnte 
Ausmaße annahm, war es für die Gewerkschaften umso wichtiger, ihren 
grundsätzlichen Anspruch auf eine gesellschaftliche Ordnung, die die Gleich-
stellung der Arbeitnehmer*innen mit den Arbeitgebern sichert, klar und deut-
lich herauszustellen. Es galt, die Deutungshoheit im Kampf um die Stellung 
der Arbeitnehmer*innen in der Wirtschaft nicht zu verlieren. 

Schon wenige Monate nach der Verabschiedung des Montanmitbestim-
mungsgesetzes hatte ein schleichender, öffentlich kaum beachteter Prozess 
eingesetzt, der die Montanmitbestimmung auszuhöhlen drohte. Das Gesetz 
fand nämlich keine Anwendung auf die Obergesellschaften, die im Zuge des 
Aufstiegs der Montankonzerne erneut gebildet wurden. Diesem Missstand 
versuchten die Gewerkschaften durch eine Novellierung des Gesetzes ab-
zuhelfen. In der Presse wurde das als ein Manöver der Gewerkschaften ge-
wertet, die gesellschaftspolitischen Ziele, die 1950/51 nicht durchgesetzt 
werden konnten, auf diesem indirekten Wege doch noch zu erreichen. Die 
Rede war von einer „Sozialisierung durch die Hintertür“ (o. V. 1955, S. 10-
12.), da es den Gewerkschaften bei der „Holding-Novelle“ darum ginge, ihren 
Einfluss auf Produktionszweige auch außerhalb von Kohle und Stahl auszu-
dehnen. Die gesetzliche Neuregelung wurde in Teilen der Öffentlichkeit als 
ein Mittel dargestellt, mit dem die Gewerkschaften ihre schwindende Macht 
behaupten, wenn nicht ausbauen wollen, und wurde so zum Symbol für die 
Stellung, die die Gewerkschaften in der Gesellschaft der Bundesrepublik ein-
nehmen sollten. 

 
 

Eine überlegene Organisationsform 
 
In dem Maße, wie die Montanmitbestimmung durch die „Holding-Novelle“ 
rechtlich im Großen und Ganzen gesichert war und auftretende Probleme 
auf dem Verhandlungswege über Verträge geregelt wurden, trat die Erinne-
rung an die Arbeitskämpfe, die um die gesetzliche Regelung geführt worden 
waren, zurück. Stattdessen rückte die Montanmitbestimmung als Modell ei-
ner neuen, noch wenig erprobten Unternehmensordnung in den Vorder-
grund. Ihre gesellschaftspolitische Bedeutung, die in den ersten Nachkriegs-
jahren zu ihrer Begründung nachdrücklich herausgestellt worden war, also 
die Gleichberechtigung von Arbeit und Kapital auf allen Ebenen der Wirt-
schaft zum Ausbau und zur Sicherung der politischen Demokratie, verblasste 
allmählich, und Kriterien des wissenschaftlich nachweisbaren betriebswirt-
schaftlichen Nutzens wurden im Blick auf die Montanmitbestimmung mehr 
und mehr entscheidend. Die Arbeitgeber*innen sorgten sich um die Wirt-
schaftlichkeit der Unternehmen, die durch die institutionelle Beteiligung der 
Arbeitnehmer*innen beeinträchtigt werde, während die Gewerkschaften in 
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montanmitbestimmten Unternehmen eine überlegene Organisationsform sa-
hen, die sich auch in wirtschaftlich messbaren Vorteilen ausdrücke.  

Eine Reihe industriesoziologischer Studien zur Praxis der Mitbestimmung 
in der Montanindustrie, die angestellt wurden, um diese noch weitgehend 
unbekannte sozialökonomische Innovation zu untersuchen, nahmen die 
konkreten Wirkungen der Montanmitbestimmung in den Blick, die in den Un-
ternehmen zu beobachten waren (Institut für Sozialforschung 1955; Pir-
ker/Braun/Lutz/Hammelrath, 1955; Neuloh 1960). Ihr Interesse richtete sich 
auf den empirisch nachweisbaren Wandel, wie er in den Formen in der be-
trieblichen Hierarchie, im Führungsstil, in der Leistungsbereitschaft der Be-
schäftigten und in der Fähigkeit, soziale Probleme zu lösen, eingetreten war, 
und – ausgesprochen oder unausgesprochen – stand dahinter die Frage, 
welchen positiven oder negativen Einfluss diese Veränderungen auf die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen ausüben. 

Die unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Interessen von Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeber*innen wurden auch in der wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung sichtbar. Die industriesoziologischen Studien wurden genutzt, 
um die eigene Sichtweise auf die Organisationsform montanmitbestimmter 
Unternehmen mit den Erfahrungen der Praxis zu untermauern und in der 
Öffentlichkeit zu begründen, ohne eine gesellschaftspolitische Grundsatzde-
batte offen austragen zu müssen. So spielte Hermann Winkhaus, der Vor-
standsvorsitzende der Mannesmann AG, gestützt auf die Ergebnisse einer 
industriesoziologischen Untersuchung zum „Betriebsklima“, die das Unter-
nehmen selbst in Auftrag gegeben hatte, die Beschäftigten als Teil der be-
trieblichen Gemeinschaft gegen die Gewerkschaften als eine externe, be-
triebsfremde Kraft aus. In einem Referat auf der Konzerntagung im Januar 
1955 führte er unverblümt aus: 

„Die Mitbestimmung ist ein betriebliches Problem. Wir wissen, dass sich 
unsere Arbeitnehmer vom gewerkschaftlichen Mitbestimmungskampf nicht 
distanzieren. Inneren Anteil nehmen sie nur deshalb, weil sie selber eine ei-
gene konkrete Vorstellung von dieser Mitbestimmung haben. Die Gewerk-
schaft denkt zuviel an den Einfluss auf die Wirtschafts- und Gesellschaftspo-
litik; der einzelne Arbeiter dagegen hofft auf eine Verbesserung der betrieb-
lichen Verhältnisse, auf stärkeren Einfluss im Betrieb und damit auf Anerken-
nung seiner Arbeit und seiner Person. […] Wir dürfen die berechtigten For-
derungen unserer Belegschaft nicht enttäuschen. Wir sollten die Führung 
übernehmen, auf dem Weg zu einer Mitbestimmung, wie sie unsere Beleg-
schaft erwartet“ (Platz 2002, S. 215). 

Er bestritt damit den Anspruch der Gewerkschaften, im Namen der Ar-
beitnehmer*innen zu sprechen. Nach seiner Ansicht verteidigten die Funkti-
onäre nur ihre eigene Machtposition in den Unternehmen. Zwar sei das Be-
dürfnis nach Mitbestimmung unter den Beschäftigten tief verankert, aber sie 
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verstünden darunter etwas ganz anderes als ihre hauptamtlichen Gewerk-
schaftsvertreter*innen. Für die Belegschaft in den Unternehmen sei nämlich 
Mitbestimmung „etwas ganz Konkretes, Betriebsgebundenes“ und bedeute: 
„Angehört werden, mitberaten, mitentscheiden in dem von ihr überschauba-
ren Bereich“. Das Betriebsverfassungsgesetz reiche daher im Grunde völlig 
aus. Die Mitbestimmung in den Vorständen und Aufsichtsräten der Unter-
nehmen sei dagegen von den Arbeitsplätzen der Beschäftigten viel zu weit 
entfernt, führe zu keiner spürbaren Verbesserung ihrer unmittelbaren Ar-
beitsbedingungen und bilde zudem ein Einfallstor für betriebsfremde Kräfte, 
die den störungsfreien Betriebsablauf gefährden. 

Um ihren Anspruch auf uneingeschränkte Mitbestimmung zu untermau-
ern, unterstrichen die Gewerkschaften nicht nur, dass sie wirtschaftlich 
durchaus erprobt sei, sondern erinnerten zugleich daran, dass die Arbeitneh-
mer*innen großen Anteil an dem unerwartet raschen und erfolgreichen wirt-
schaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschlands nach den dramati-
schen Kriegszerstörungen hatten. In einer Entschließung zum Proteststreik 
der Berg- und Stahlarbeiter stellte der Bundesvorstand des DGB im Februar 
1955 fest, dass er  
 
„erwartet, dass der Bundestag die Versprechungen einhält, die der Gewerkschafts-
bewegung in den schwierigen Wiederaufbaujahren von der Bundesregierung und 
der Unternehmerschaft gemacht wurden. Er erwartet dies um so mehr, als sich nach 
der übereinstimmenden Meinung der beteiligten Kreise die Mitbestimmungspraxis 
bis auf den heutigen Tag ausgezeichnet bewährt hat“ (Entschließung des Bundes-
vorstandes des DGB vom Februar 1955, abgedruckt in Kaiser 1996, S. 653 f.).  
 
Die Forderung nach gleichberechtigter Mitbestimmung wurde nicht mehr ge-
sellschaftspolitisch legitimiert wie in den ersten Nachkriegsjahren sondern 
wurde nunmehr gleichsam als Lohn für die geleistete Aufbauarbeit angese-
hen, entsprechend der veränderten gewerkschaftlichen Programmatik, die 
pragmatischer ausgerichtet war (Schönhoven 2003, S. 40-64). 

 
 

Fortentwicklung der Demokratie durch 
paritätische Mitbestimmung 
 
Anfang der 1960er Jahre unternahmen die Gewerkschaften einen weiteren 
Versuch, die paritätische Mitbestimmung über die Montanindustrie hinaus 
auf alle Großunternehmen auszuweiten. In seinem Grundsatzprogramm 
vom November 1963 bekräftigte der DGB diesen Anspruch (DGB 1963, S. 
450-477). Er nahm allerdings explizit keinen Bezug auf die Mitbestimmung, 
wie sie in der Montanindustrie eingeführt worden war und schon seit Länge-
rem praktiziert wurde. In seiner Forderung sah er ein Erfordernis des demo-
kratischen und sozialen Rechtsstaats, der die gleichberechtigte Teilhabe 
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aller Bürger*innen an der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Willens-
bildung zu ermöglichen habe und verpflichtet sei, den Missbrauch wirtschaft-
licher Macht zu verhindern. Die Wirtschaftsordnung selbst stand nicht mehr 
zur Diskussion. Der DGB verstand sich als „unentbehrliche Kraft für eine de-
mokratische Fortentwicklung“ der Bundesrepublik und verließ sich daher 
ganz darauf, eine gesetzliche Regelung auf parlamentarischem Wege her-
beizuführen. An den Kampf in der Montanindustrie zu erinnern, dessen 
Rechtmäßigkeit von vielen angezweifelt wurde, passte nicht in dieses Bild. 
Trotzdem flammten die Gegensätze wieder auf, die schon damals zwischen 
den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden bestanden hatten. 

Das, was die Gewerkschaften als ein probates Mittel zur Sicherung der 
Demokratie ansahen, betrachteten die Arbeitgeberverbände gerade umge-
kehrt als eine Gefahr für die Demokratie. Im Unterschied zu den Gewerk-
schaften, die es vermieden, auf die konfliktreiche Vorgeschichte zu verwei-
sen, knüpften die Arbeitgeberverbände in ihrer Argumentation daran an, in-
dem mit der Forderung der Gewerkschaften wie schon Anfang der 1950er 
Jahre für sie die Systemfrage gestellt wurde. Die Ausweitung der paritäti-
schen Mitbestimmung nach dem Modell der Montanindustrie war in ihren Au-
gen „eine der unternehmerischen Aufgabe wesensfremde Parlamentarisie-
rung und Bürokratisierung der Unternehmensleitung“ (BDA 1963, S. 2 ff.).  

Staatliche und erst recht gewerkschaftliche Eingriffe in die Wirtschaft wa-
ren demnach unvereinbar mit der freiheitlichen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung, wie sie sich nach dem Ende des nationalsozialistischen Re-
gimes herausgebildet hatte. Sie stellten nach ihrer Ansicht einen Angriff auf 
die Grundfesten der bestehenden demokratischen Verfassung der Bundes-
republik Deutschland dar. Ganz offen wurde die paritätische Mitbestimmung 
als „ein Fremdkörper“ in der sozialen Marktwirtschaft bezeichnet, der auf die 
Montanindustrie begrenzt bleiben müsse, wollte man die Grundlage für den 
allgemeinen Wohlstand erhalten und die Wirtschaft nicht der Herrschaft ver-
selbständigter Funktionär*innen unterwerfen (BDA 1965). Gegenüber den 
Gewerkschaften, die vor der wachsenden wirtschaftlichen Macht der Kon-
zerne warnten, war die paritätische Mitbestimmung in den Augen der Arbeit-
geberverbände nur ein Mittel, um die Macht der Gewerkschaften zu behaup-
ten. 

Wissenschaftliche Untersuchungen hatten nach Auffassung der Arbeitge-
ber*innen zudem „die Legende von der Bewährung der Montanmitbestim-
mung“ zerstört (BDA 1966, S. 16 f. und S. 47-50). Werke, die ausschließlich 
dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen, hätten im Urteil der Arbeitneh-
mer*innen, wie das EMNID-Institut herausgefunden hatte, durchweg besser 
abgeschnitten als die Werke, in denen die Montanmitbestimmung gilt (Blü-
cher 1966). Die konkreten Probleme ihres engeren betrieblichen Umfelds, 
also Fragen des Lohns, der Arbeitszeit aber auch des Betriebsklimas, lägen 



LAUSCHKE: ERINNERUNGSGESCHICHTE DER MONTANBESTIMMUNG | 10 

den Beschäftigten wesentlich näher als die unternehmerischen Entscheidun-
gen über Produktionsprogramme und Investitionen. Die paritätische Mitbe-
stimmung, wie sie von den Gewerkschaften im Interesse der Arbeiterschaft 
für alle großen Unternehmen gefordert würde, entspräche daher gar nicht 
diesen Interessen. 

Angesichts dieser kategorischen Ablehnung und des energischen Wider-
stands, den die Arbeitgeber*innen leisteten, um eine Ausweitung der paritä-
tischen Mitbestimmung zu verhindern, setzten die Gewerkschaften ihre Hoff-
nungen ganz darauf, eine parlamentarische Mehrheit für eine entsprechende 
gesetzliche Regelung zu gewinnen. Anders als 1950/51, als mit den Arbeit-
gebern trotz monatelanger, intensiver Verhandlungen ebenfalls keine Eini-
gung erzielt werden konnte, wurde nun überhaupt nicht mehr in Erwägung 
gezogen, zu Kampfmittel zu greifen. Auf einer Kundgebung stellte der Vor-
sitzende der IG Chemie, Papier, Keramik, Wilhelm Gefeller, im Oktober 1965 
fest, „dass die Mitbestimmung nicht ,erpartnertʻ oder erstreikt, sondern nur 
durch den Gesetzgeber verwirklicht werden könne“ (Hans-Böckler-Stiftung 
1965, S.176). Die Gewerkschaften wollten auf keinen Fall bezichtigt werden, 
die staatliche Ordnung zu missachten, sondern mit Sachverstand und der 
Kraft der Argumente überzeugen. Sie konnten sich mit ihrer Forderung nach 
Ausbau der Mitbestimmung als Teil der demokratischen Fortentwicklung der 
Bundesrepublik nicht verständlich machen und zugleich Mittel dafür einset-
zen, die mit den Grundsätzen einer parlamentarischen Demokratie nicht ver-
einbar schienen, wie es den Gewerkschaften schon im Vorfeld des Montan-
mitbestimmungsgesetzes vorgeworfen worden war. 

 
 

Rückfall in den Klassenkampf? 
 
Die Ausweitung der paritätischen Mitbestimmung war in den Augen ihrer 
Gegner*innen nichts anderes als ein Wiederaufwärmen alter, nicht mehr zeit-
gemäßer politischer Ideen. Für den Fraktionsvorsitzenden der FDP war sie 
„in Wahrheit nichts anders als eine neue Form der Sozialisierung“ (Zit. nach 
Raehlmann 1975, S. 48 f.), wie er im November 1965 im Deutschen Bundes-
tag erklärte. Die gewerkschaftliche Forderung wurde als Rückfall in ein mili-
tantes Klassenkampfdenken betrachtet, das man glaubte, doch mittlerweile 
überwunden zu haben. Nach Auffassung der Arbeitgeber*innen waren die 
Gewerkschaften damit noch ganz der Welt längst vergangener Zeiten ver-
haftet. Ihre Zielvorstellungen seien „trotz aller verbalen Anpassungstechni-
ken ein Residuum des Klassenkampfes, das an den modernen Bedingungen 
der pluralistischen Gesellschaft und den Interessen ihrer Bürger vorbeigeht“. 
Auch in manchen Presseorganen wurde die Kampagne des DGB als „platte 
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Phraseologie und fataler Rückfall in die Attitude und das Vokabular des Klas-
senkampfes“ diffamiert (Hans-Böckler-Stiftung 1968, S. 62). 

Für die Gewerkschaften war die Mitbestimmung „eine Forderung unserer 
Zeit“, wie es 1966 in einer Denkschrift hieß. Sie betonten nachdrücklich, 
„dass die Probleme unserer Zeit nicht mit doktrinären und universalen Lö-
sungsvorschlägen zu erreichen sind“ (DGB 1966), und wiesen jede Unter-
stellung zurück, die bestehende Wirtschaftsordnung zu bedrohen, denn ihre 
Mitbestimmungsforderung war nach eigenem Bekunden „von bestimmten 
Eigentumsformen unabhängig“. Sie entspreche vielmehr den Erfordernissen 
der modernen Gesellschaft. Nur mit der Mitbestimmung sei „eine lebendige 
demokratische Ordnung“ möglich, und darüber hinaus leite sie sich „nicht zu-
letzt aus den Funktionsbedingungen einer wachsenden Wirtschaft“ ab. Ge-
rade die gewerkschaftliche Repräsentation in den Aufsichtsräten habe „dazu 
beigetragen, dass betriebsegoistische Aspekte in der Unternehmenspolitik 
zurücktreten, und zwar zugunsten von Branchen- oder sogar gesamtwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten“. Die paritätische Mitbestimmung wurde in die-
sem Sinne als Teil einer keynesianischen Wirtschaftskonzeption verstanden, 
wie sie im Grundsatzprogramm des DGB vom November 1963 zum Aus-
druck kam (Altvater/Hoffmann/Semmler 1980, S. 308 f.). 

Die Kritik, in ihren Auffassungen rückwärtsgewandt zu sein, gaben die 
Gewerkschaften an die Gegner*nnen der Mitbestimmung zurück. Auf einer 
Kundgebung hielt der DGB-Vorsitzende Ludwig Rosenberg im März 1968 in 
Köln den Arbeitgeber*innen vor, nur „Scheinargumente“ vorzubringen:  
 
„Sie wissen, dass ihre wirklichen Argumente so mittelalterlich und reaktionär sind, 
dass man sich nicht öffentlich zu ihnen bekennen kann, ohne einen Sturm des Pro-
testes zu erzeugen oder in schallendem Gelächter unterzugehen. Das Gespenst des 
Manchesterlichen Liberalismus, die primitive Formel: ,Gelobt sei, was mir nütztʻ, der 
rücksichtslose Egoismus, der nur seinen Vorteil sucht und ihn in Wirklichkeit doch 
niemals findet, das sind die wahren Motive jener, die immer neue und tatsächlich 
uralte Begründungen erfinden, um durch das, was sie sagen, zu verdecken, was sie 
denken“ (Rosenberg 1968, S. 65).  
 
Nicht die Gewerkschaften ließen sich von veralteten Ideologien leiten, son-
dern die Arbeitgeber*innen verharrten nach Ansicht der Gewerkschaften mit 
ihrer Position in vergangenen Zeiten. 

Dem Zerrbild selbstherrlicher und selbstsüchtiger Autokraten, das von 
ihnen polemisch gezeichnet wurde, stellten die Arbeitgeber*innen das Leit-
bild eines offenen und modernen Führungsstils entgegen, der in den Unter-
nehmen gepflegt würde. Als Richtschnur ihres Handelns gaben sie im Sinne 
zeitgemäßer Managementkonzepte die „Subjektstellung des Menschen im 
Betrieb“ aus, die es zu fördern gelte. Darunter verstand man die „Befähigung 
des einzelnen Mitarbeiters, seine Arbeit weitgehend selbst zu kontrollieren, 
seine Arbeitsabläufe zu verbessern und insbesondere hinsichtlich der 
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Organisation des Betriebes im Vorschlagswesen Anregungen zu geben“ 
(BDA 1969, S.15).  

Gesetzliche Maßnahmen seien dafür gar nicht erforderlich. Den Gewerk-
schaften ginge es auch gar nicht um „die Mitbestimmung der Belegschaften, 
wie sie seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. Sie wollen mehr Einfluss auf 
die einzelnen Betriebe und auf die ganze Wirtschaft“ (Aktionsgemeinschaft 
Sicherheit durch Fortschritt 1968). Ihre Forderung berge „eine ernste Gefahr: 
den Gewerkschaftsstaat“, und beeinträchtige nicht zuletzt „unsere Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem Weltmarkt“. Wie untauglich die paritätische Mitbe-
stimmung im Grunde sei, zeigte sich nach Überzeugung der Arbeitgeber*in-
nen schließlich daran, dass im September 1969 „ausgerechnet in einem Un-
ternehmen, das als Musterfall der perfekten Verwirklichung der Montan-Mit-
bestimmung gilt“ (o.V. 1969), eine Welle „wilder“ Streiks ausgelöst wurde. 
Statt sich als Organisationsform bewährt zu haben, Konflikte schiedlich-fried-
lich auszutragen, seien die Unternehmen zu einem Ort des überwunden ge-
glaubten Klassenkampfs geworden. 

 
 

Bewährung in der Krise 
 
Auch auf politischer Seite wurde der Modellcharakter der Montanmitbestim-
mung in Frage gestellt. In einer Entschließung, die die CDU auf ihrem Bun-
desparteitag im November 1968 in Berlin verabschiedete, hieß es:  
 
„Bei der Neuordnung des Unternehmensrechts darf ein überbetriebliches Einfluss-
monopol zugunsten von organisierten Interessen nicht zugelassen und die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen auch im internationalen Wettbewerb 
nicht beeinträchtigt werden. Angesichts dieser Zielsetzung kann eine schematische 
Übertragung des Models der Montan-Mitbestimmung nicht befürwortet werden“ 
(CDU 1968, S. 190).  
 
Sie widersprach damit den Folgerungen, die eine Gruppe von Wissenschaft-
lern 1962 in einer Zwischenbilanz aus den Erfahrungen mit der Praxis der 
Mitbestimmung in der Montanindustrie gezogen hatte. Gerade unter den wirt-
schaftlich schwierigen Bedingungen, die beide Branchen nach den Wieder-
aufbaujahren bewältigen mussten, hatte sich die paritätische Mitbestimmung 
danach bewährt:  
 
„Trotz der lange anhaltenden Krisenerscheinungen im Bergbau, trotz vorübergehen-
der Konjunkturrückschläge auch in der Stahlindustrie wurde der Beweis erbracht, 
dass die Mitbestimmung in der Lage ist, die nachteiligen Auswirkungen wirtschaftli-
cher Rückschläge nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch für die Gesamtwirt-
schaft aufzufangen“ (Potthoff/Blume/Duvernell 1962, S. 327).  
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Die außergewöhnlichen Belastungen, denen die Montanindustrie in den 
1960er Jahren in Form von massivem Arbeitsplatzabbau und zahlreichen 
Stilllegungen ausgesetzt war, konnten sozialverträglich aufgefangen werden, 
ohne dass sich die Konflikte radikalisierten (Ranft 1988; Müller 1991), und 
bestätigten die Gewerkschaften in ihrer Überzeugung, mit der paritätischen 
Mitbestimmung über ein geeignetes Mittel zu verfügen, um Probleme gleich-
ermaßen wirtschaftlich wie sozial bestmöglich zu meistern. 

Zum gleichen Ergebnis kam auch die Sachverständigenkommission, die 
die Bundesregierung zur Auswertung der bisherigen Erfahrungen mit der Mit-
bestimmung im November 1967 unter dem Vorsitz des Wirtschaftsjuristen 
Kurt Biedenkopf eingesetzt hatte. In ihrem Endbericht wies sie im Januar 
1970 die Kritik an der Montanmitbestimmung zurück und stellte fest, dass 
trotz gelegentlicher „Verzögerungen des Entscheidungsprozesses bei Kapa-
zitätsbeschränkungen oder Stilllegungen“ gerade im krisengeschüttelten 
Bergbau „von einer negativen Einflussnahme der Mitbestimmungsträger auf 
die unternehmenspolitische Planung der Unternehmensleitungen nicht ge-
sprochen werden“ könne (Mitbestimmungskommission, Teil III, Ziffer 49, S. 
47). Die Einwände von Arbeitgeberseite gegen die „Systemwidrigkeit“ der 
Montanmitbestimmung wurden damit entkräftet:  
 
„Die Rationalität des Entscheidungsprozesses in allen für das Unternehmen wichti-
gen Fragen ist […] durch die Mitbestimmungsträger im Unternehmen nicht in Frage 
gestellt worden“ (Ebd., Ziffer 39, S. 43). 
 
Auch wenn sich die Gewerkschaften in ihrer Auffassung bestätigt sahen 
(DGB 1970a, S. 50) schlug die Sachverständigenkommission jedoch andere 
Schlussfolgerungen aus diesem Befund. Sie bestand auf der „Beibehaltung 
eines, wenn auch geringen zahlenmäßigen Übergewichts der Vertreter der 
Anteilseigner“ (Mitbestimmungskommission, Teil V, Ziffer 1, S. 96), lehnte 
also eine Ausweitung der paritätischen Mitbestimmung ab und wollte sie auf 
den Bereich des Bergbaus und der Eisen- und Stahlindustrie begrenzt wis-
sen. Den Fortbestand der Montanmitbestimmung selbst in Frage zu stellen, 
hätte die Gewerkschaften zweifellos zu Kampfmaßnahmen herausgefordert. 
Um ihren Erhalt zu sichern, hatten die Belegschaften schon früher die Arbeit 
niedergelegt. Kampflos hätten sie diese Errungenschaft kaum Preis gege-
ben. 

Die Sachverständigenkommission vermied es, auf die gesellschaftspoliti-
sche Bedeutung, d.h. die Machtverteilung in der Wirtschaft, einzugehen. 
Ähnlich wie die Arbeitgeber*innen ging sie davon aus, „dass eines der Haupt-
probleme der Mitbestimmung in der sachgerechten Lösung der Autoritätsbe-
ziehungen am Arbeitsplatz selbst besteht“ (Mitbestimmungskommission, Teil 
IV, Ziffer 26, S. 67), und verfolgte das Ziel, „dem Arbeitnehmer das Gefühl 
des ,Ausgeliefertseinsʻ an eine von ihm nicht beeinflussbare Leitungs- und 
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Organisationsgewalt zu nehmen und es durch ein Gefühl der Mitwirkung und 
Mitbestimmung abzulösen“ (Mitbestimmungskommission, Teil IV, Ziffer 25, 
S, 67). Die Beschränkung und Kontrolle wirtschaftlicher Macht, die in den 
ersten Nachkriegsjahren zur Begründung der gleichberechtigten Teilhabe 
von Arbeit und Kapital gedient hatte, waren danach Gesichtspunkte, „die 
heute mehr historischen als praktischen Wert haben und deren Bemühung 
die Diskussion um eine sachgerechte Antwort auf die Mitbestimmungsfrage 
nur belasten kann“ (Mitbestimmungskommission, Teil IV, Ziffer 2, S. 57). 
Grundsatzfragen der Wirtschaftsordnung aufzuwerfen, wurde offenbar als 
ideologisches Relikt aus vergangenen Zeiten klassenkämpferisch geprägter 
Auseinandersetzungen angesehen, deren konkrete Erinnerung mittlerweile 
verblasst war. 

Intern wurde in den Gewerkschaften „die ,insulareʻ Situation der Mitbe-
stimmung in der Montanindustrie“ (zit. nach Lauschke 2007, S. 221) beklagt 
und selbstkritisch festgestellt, in der Praxis zu wenig unternommen zu haben, 
um die Qualitäten öffentlich herauszustellen, die in der Montanmitbestim-
mung stecken. „So musste im Alltag allzu viel Kraft, die sonst zum Ausbau 
und zur Weiterentwicklung der Mitbestimmung hätte dienen können und 
müssen, zu ihrer Erhaltung verbraucht werden. So ist es auch kein Wunder, 
dass die Montan-Mitbestimmung im letzten Jahrzehnt an gesellschaftlicher 
Ausstrahlungskraft verloren hat“ (Spieker 1976, S. 91). 

 
 

Lehren aus der Geschichte 
 
Trotz der Empfehlungen der Sachverständigenkommission fürchteten die Ar-
beitgeber*innen, dass ein Mitbestimmungsgesetz verabschiedet werden 
könnte, das den Anteilseigner*innen keine Mehrheit mehr in den Aufsichts-
räten garantiert, war doch die sozialliberale Koalition im Oktober 1969 unter 
dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ angetreten. Umso heftiger leisteten sie 
gegen eine paritätische Mitbestimmung Widerstand. Zwar war es ihnen bei 
der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes, das im November 1971 
vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden war, noch gelungen, „die 
totale Vergewerkschaftlichung und Politisierung der Betriebe“ (BDA 1971, S. 
15) zu verhindern, aber bei einem Gesetz, das die paritätische Mitbestim-
mung auf alle großen Unternehmen ausweitet, sahen sie die marktwirtschaft-
liche Ordnung in Gefahr und warnten vor dem „Griff nach der Macht“, den 
die Gewerkschaften vorbereiteten:  
 
„Ergebnis des […] Zangengriffs zur gewerkschaftlichen Beherrschung der Unterneh-
men wäre eine Wirtschaftsordnung, in der das private Unternehmertum nur noch in 
Reservate verwiesen wäre, eine Gesellschaftsordnung, in der Pluralität und Individu-
alität zu einem von den Gewerkschaften definierten Klasseninteresse und -bewusst-
sein eingeebnet würden, und eine Staatsordnung, in der die institutionelle Autorität 
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des Staates sich der faktischen Übermacht der Gewerkschaften zu erwehren versu-
chen müsste“ (BDA 1973, S. 180).  
 
Nach Ansicht von Hanns-Martin Schleyer, dem Präsidenten der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), sollte die grundsätzli-
che Entscheidung für die soziale Marktwirtschaft, wie sie in den Gründungs-
jahren der Bundesrepublik getroffen worden war, revidiert und eine andere 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durchgesetzt werden.  
 
„Heute, fast 25 Jahre später, droht die Gefahr, dass diese Entscheidung rückgängig 
gemacht und die freiheitliche Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft abgelöst wird 
durch ein System des syndikalistischen Sozialismus“ (Schleyer, 1974). 
 
Der DGB war den Arbeitgeber*innen vor, einen „Klassenkampf von oben“ 
(DGB 1974/2006, S. 75-81) zu führen; für ihn war das ein Ausdruck über-
wunden geglaubter Zeiten, und gerade die paritätische Mitbestimmung sollte 
dazu dienen, „eine Kanalisierung und rationale Austragung des vorausge-
setzten Konflikts“ (DGB 1970b) zu ermöglichen. Er hob die Leistungsfähig-
keit hervor, die die Montanmitbestimmung gezeigt hatte, und bezeichnete 
seine Forderung als „systemneutral“. Je massiver die Angriffe auf die Ge-
werkschaften wurden mit der Unterstellung, es ginge „nicht nur um die Macht, 
es geht um die Übermacht der Gewerkschaften“ (Hertz-Eichenrode 1974).  

Desto energischer reagierten die Gewerkschaften. Sie drehten den Spieß 
kurzerhand um und bezeichneten mit Blick auf die Geschichte die unkontrol-
lierte Macht der Konzerne als die eigentliche Gefahr für die Demokratie. Mit 
Blick auf die bewegte politische Geschichte Deutschlands erinnerte der 
DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter daran,  
 
„dass nicht die Arbeitnehmerschaft, sondern dass die wirtschaftliche und politische 
Macht des großen Eigentums das Hauptproblem der Demokratie ist. […] Nicht Ge-
werkschaftsmacht, sondern wirtschaftliche Macht – und das bedeutet: Unternehmer- 
und Eigentümermacht – war, ist und bleibt das Jahrhundertproblem der westeuropä-
ischen Demokratie“ (Vetter 1975, S. 107-113). 
 
Auch Walter Arendt, der Bundesarbeitsminister, erinnerte im März 1976 bei 
der abschließenden Beratung des Mitbestimmungsgesetzes an die histori-
sche Tradition des Mitbestimmungsgedankens, der 1920 mit dem Betriebs-
rätegesetz einen ersten Erfolg zu verzeichnen hatte und nach 1945 wieder 
aufgenommen und weiterentwickelt wurde. „Schon in der ersten Aufbruchs-
phase nach dem Zeiten Weltkriege konnten zwei Teilregelungen verwirklicht 
werden – die Montanmitbestimmung und die Ein-Drittel-Beteiligung nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz aus dem Jahre 1952. Aber erst in diesen 
Tagen, fast 25 Jahre nach den ersten Anfängen, kann der Mitbestimmungs-
gedanke einen breiten Durchbruch erzielen“ (Deutscher Bundestag 1976). 
Das Mitbestimmungsgesetz, das schließlich im März 1976 verabschiedet 
wurde, erschien so als krönender, wenn auch vorläufiger Abschluss eines 
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geschichtlichen Prozesses, der sich trotz aller Niederlagen und Rückschläge 
zwangsläufig doch immer mehr durchsetzen müsse. Die Montanmitbestim-
mung bildete nur eine Vorstufe. 

Enttäuscht von dem Kompromiss, den das Gesetz darstellte, hob der 
DGB-Vorsitzende demgegenüber hervor, dass die gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen, von denen sich die Gewerkschaften seit jeher leiten ließen, 
nur bruchstückhaft verwirklicht worden seien. Nicht aus Gründen wirtschaft-
lichen und sozialen Nutzens sondern nur in historischer Perspektive sei zu 
verstehen, warum die paritätische Mitbestimmung eine unverzichtbare Kern-
forderung der Gewerkschaften ist.  

Heinz-Oskar Vetter verwies auf „die Erfahrungen des unheilvollen Zusam-
menspiels von unkontrollierter wirtschaftlicher Macht – besonders in der für 
den Krieg wichtigen Montan-Industrie – und politischer Reaktion“ und erin-
nerte daran, dass die gewerkschaftlichen Vorstellungen in den ersten Nach-
kriegsjahren „der Grundstimmung der breiten Mehrheit der Bevölkerung und 
der Politiker in allen Parteien“ entsprach (Vetter 1976). Trotzdem hatten sich 
die Gewerkschaften nicht durchsetzen können. „Die erste Bundesregierung 
unter der Führung von Konrad Adenauer setzte aber mit der sozialen Markt-
wirtschaft in zunehmendem Maße auf die alten Kräfte. Mit dem Beginn des 
kalten Krieges verloren auch die Siegermächte ihr Interesse an wirtschafts- 
und sozialpolitischen Reformen. Darum scheiterten die Gewerkschaften mit 
ihren weitgesteckten Forderungen“. Daran müsse stets gedacht werden, 
denn „die Mitbestimmungsgegner wollen die geschichtlichen Erfahrungen 
unseres Volkes verschütten oder auslöschen“. 

 
 

Montanmitbestimmung: ein Auslaufmodell? 
 
Mit ihrer Ankündigung im Mai 1980, den Konzern organisatorisch umzuge-
stalten, versuchte die Mannesmann AG, die sich schon in den 1950er Jahren 
frontal gegen das Montanmitbestimmungsgesetz gewandt hatte, erneut, sich 
der paritätischen Mitbestimmung zu entziehen. Übrig bliebe danach nur noch 
– wie die Metall befürchtete – „die Scheinmitbestimmung nach dem Mitbe-
stimmungsgesetz ´76“ (IG Metall 1983, S. 290). und andere Konzerne wür-
den folgen. Dagegen erhob sich heftiger Protest (IG Metall o.J.a; IG Metall 
o.J.b). Nun drohte selbst das, was Anfang der 1950er Jahre für einen Teil-
bereich der Wirtschaft erkämpft worden war, endgültig beseitigt zu werden. 
Auch die regierende SPD sprang den Gewerkschaften bei. Sie sah einen 
Grundpfeiler der demokratischen Ordnung gefährdet, wie der Fraktionsvor-
sitzende im Deutschen Bundestag erklärte, und verwies auf die wechselvolle 
deutsche Geschichte:  
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„Die qualifizierte Mitbestimmung gehört zur Mitgift unserer Republik, die wir erkämpft 
und errungen haben. Dies jetzt in Frage zu stellen, bedeutet, Hand an den Nerv un-
seres Staates zu legen. Wir dürfen nicht zurückfallen in die Weimarer Republik, denn 
dies ist die Erfahrung unseres Volkes: Zur Sicherheit gehört der innere und der äu-
ßere Frieden“ (Wehner 1980). 
 
Der Koalitionspartner, die FDP, war allerdings nicht gewillt, „historische 
Denkmäler“ zu verteidigen (zit. nach Kneißel 1981, S. 155). Die „Lex Man-
nesmann“, die daraufhin im April 1981 beschlossen wurde, gab der Montan-
mitbestimmung nur einen Aufschub, ohne sie dauerhaft zu sichern. Das Ge-
setz war „lediglich ein Torso des ursprünglichen Modells der Montan-Mitbe-
stimmung“ (Kieser 1986, S. 279). Enttäuscht stellte die IG Metall fest:  
 
„Was politisch nun preisgegeben worden ist, das werden wir nie wieder zurückholen 
– auch wenn der gesamte Deutsche Gewerkschaftsbund an einem Strang zieht. 
Das, was die Politiker jetzt preisgegeben haben, kriegen wir nicht wieder“ (o.V. 1981, 
S. 243). 
 
In dem Maße, wie zunächst der Bergbau und anschließend auch die Eisen- 
und Stahlindustrie an Bedeutung verloren, fand die Montanmitbestimmung 
auf immer weniger Unternehmen Anwendung. Mit dem Fortfall der gesetzli-
chen Voraussetzungen und dem Auslaufen der Übergangsregelungen galt 
sie in manchen Unternehmen und Obergesellschaften nur noch aufgrund 
kündbarer, vertraglicher Regelungen. So vorbildlich sie für die Entwicklung 
menschengerechter Arbeitsbedingungen auch war, so wurde sie doch zu ei-
nem Auslaufmodell, und je weniger sie die Belegschaften vor den Folgen 
eines massiven Arbeitsplatzabbaus schützen konnte, desto mehr schwand 
zugleich die Bereitschaft, sich wie früher für den Erhalt der Montanmitbestim-
mung einzusetzen. 

Die Auseinandersetzungen um die überraschende Stilllegung des Krupp-
Hüttenwerks in Rheinhausen bildeten 1988 einen Wendepunkt. Am Arbeits-
kampf Beteiligte kamen zu dem ernüchternden Schluss:  
 
„Die Montanmitbestimmung, die sich in den heutigen Krisenzeiten als völlig untaug-
lich erweist, dem Kahlschlag Einhalt zu gebieten, ist zu einer sozialtechnologischen 
Instanz verkommen: Sie lässt die IG Metall die Kapitalentscheidungen mitverantwor-
ten und damit vor den Untertanen und Opfern besser legitimieren“ (Syben 1988, S. 
122).  
 
Einen Ausweg aus diesem Dilemma bot sich nach Auffassung von Karin 
Benz-Overhage, Vorstandsmitglied der IG Metall, nur insofern an, als man 
sich auf die historischen Ursprünge der Mitbestimmungsforderung zurückbe-
sinnt:  
 
„Zweifellos ist die Bewältigung der Stahlkrise eine Nagelprobe für die Entwicklungs-
fähigkeit der Montanmitbestimmung. Die Krise ist seit langem weder einzelwirtschaft-
lich noch mit den herkömmlichen Instrumenten zu bewältigen. Aber an eins möchte 
ich noch erinnern: Auch wenn wir immer um den Erhalt der Mitbestimmung gekämpft 
haben, galt sie für uns doch nie als das ,Non-plus-ultraʻ der Mitbestimmung. Wir 
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haben immer ihren Ausbau sowie die Einbindung in überbetriebliche Formen der Mit-
bestimmung, auch in eine vergesellschaftete Stahlindustrie, gefordert. Wir müssen 
aufpassen, dass die Stahlkrise und die Vertrauenskrise in die Montanmitbestimmung 
[…] nicht missbraucht werden, Mitbestimmung als Reformperspektive zu diskreditie-
ren“ (Benz-Overhage 1988, S. 204 f.). 
 
Ging die Montanmitbestimmung manchen nicht weit genug, so ging den Ar-
beitgeber*innen selbst seine abgeschwächte Form, das Mitbestimmungsge-
setz von 1976, schon viel zu weit, und sie ließen nicht nach, diese gesetzliche 
Regelung anzugreifen, da sie den Bedingungen der Globalisierung nicht ge-
recht würde. Umso nachdrücklicher verteidigten die Gewerkschaften sie. An-
lässlich des 50jährigen Bestehens der Montanmitbestimmung erinnerte der 
DGB-Vorsitzende Dieter Schulte an das Wort von Hans Böckler, „dass der 
politischen Demokratie, soll sie nicht ein weiteres Mal zum Nachteil des Vol-
kes und der ganzen Welt missbraucht werden, die wirtschaftliche Demokratie 
zur Seite gestellt werden muss“ (Schulte 2001, S. 394-398). Mit dieser Rück-
besinnung unterstrich er nicht nur, dass „alles, was folgte, an Aufstieg, an 
Wohlstand, an Stabilität und an Erfolg, […] ohne diese Leistung nicht möglich 
gewesen (wäre)“, sondern sah in der Mitbestimmung auch für die Zukunft 
einen „Standortvorteil“, der die Unternehmen im internationalen Wettbewerb 
aufgrund seiner innovativen Potentiale stärke. 
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